
111-146 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XI. GP. 

Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 
Zl. 92.282-2e/68 

Zl. 579-NR/68 
vom 21. Mai 1968 

Tätigkeitsbericht des Verwaltungs­
gerichtshofes über das Jahr 1966; 
Ubermittlung an das Präsidium des 
Nationalrates 

An das 

Präsidium des Nationalrates, 

Wie n 

Der Verwaltungsgerichtshof hat dem Bundeskanzleramt 
gemäß § 20 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1965 den 
Bericht über seine Tätigkeit im Jahre 1966 übermittelt. 

Gemäß § 15 des Bundesgesetzes über die Geschäfts­
ordnung des Nationalrates beehre ich mich, diesen Bericht 
des Verwaltungsgerichtshofes dem Nationalrat vorzulegen. 

Beilage 

17. Mai 1968 
Der Bundeskanzler: 

K 1 aus 
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" üri Jahr,s 1966 'i 
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':1, 'AllSem:e~ne'e: .' . ' ,''.'' 

",' \,':se:.i.in'Verwalt1i~$fSgerichtsh()fWurden im'Jah±-e"lg66 '·189:' :Be- ,'" 

':~s:ohweriien:ettige'bracht;.':tmglelchen . Zeitraum, 'WUrden ' ~i06 Be'S,chwer--:' 
.\7(H!'~i~~1!edi1gt~'<V9n diesell~l~digungerl. erfolgten 1865 " in nichtöf- . ,'" 
,:,:te:ntll~he~, '$it'zung~d241 'liiöffentlichen mündllcllen.'Ve:rhand:iiui- ,',', 

.:,,::':SEU1 .:Welters 'hat Cierlv-erwaltungsger1ch'tshO'f 'J.3:·~ht~Jing~nve~~täz.k~;"· 
, '~er'Set1ate Und Vier'Vol1ve~sammlungenabgehalten,.VOli, 'den 'brit , . 

.. "~fLDe'zember' 1966, ve'rbliebenen 1245 Beschwerden sind lQ2:7 {mBe;.. 

ri:t::ht~dah+ eingebracht worden ~ Dergegeniiber:d'e~ vO'rj'ahrenver- , ' 
';rili'riClel~te ::äeschwe'rdEmahf'al1 dürfte zum Teil auf d1E!init Wirks'ajn.:.. 

;:"k~i t ~dm' 1.' J1:Il1n~r ,19,65 in Kraft 'getretenen VorSChrift~n~,üb~rden; . 
• J - '. < • 

::. Kdst,~rler,eatz an di~,:S~tei1igtendes ·verwal tungsgerlc)it'l-J.chenVer-, 
> :fähreriä~urüdkzufÜhreneein. ,'. " 
" ." ":,;'Damit'istilllB~S'chwerdeneinlauf undih der ,'Erledigüng der:Be~' . 

,., " ";" .' . .: '- . , ' 

:" sch\.t,~rdfm efri S'tahd erreicht. der nach den in eil'ler90jähr:j.genTä",:" 
, ,·ti~ke;i1J des Verwaltungsgerichtshofes gesammelten ~rfahrungen.:be- . 
", :t'eitB ftl's normal' 'anzU~preöhenist,D~r Verwaltungsge:richtsh6f . ' 

'k~ririte,be~,seiner 'Tä.'tlgkei tin ,ailen verwaltungszwe1geneinege­
'WiS'$e;S,tabi-lis'ierung'ste'ndehz t~ststellen •. Eim! :Ausn~eb,11d'~n'" 
',arl~rdlfigs " dieProblem'e ,die durch . die Geme:Lndeverf'l1asUngsnov~i~ 
le~962i'ür dieYe'rwal tUng entst~den sind.Pro,bleme ertts\eheti .. 

·;a.uc4 aUs', den neuen: ':Sest1mlnungen'desV~rwaltungsge'r±cht~liot'gese:t-
. zes1965 über', den: l(o~t'enersatz;an die Beteiligte'n 'desVerfahXens. 
'; Mf'ig auch die Bela.stung' des Gerichtshof'es'durch dleQuantität 
': .' der:a·aschwerderinachgelas'~enhaben,· so 1st doch Clie Bewältigt.Ulg 
......:der,;' ~ech tlichen Froblemeschwler1ger,geworden .. Diesergi btslch 
,':', ,",iüqhtzuletzt . auen aus 'der allge~ein~n=Eritwl~kl'ting; ~elclie':d:1e:·.· 

. ·.'.~rb$it derV~~wal tungsbehördenselb$tin den le,tzten., Jahr:en genom- .' 
in~ri':~at 0' Diese haben.,~as übermaß der anhäng1gen Re~htsfälle ,mft'" . 

".', ' 

,", j 

. '. ' . 

~,.' 

'" " ," 

',' . .. . ~ . 
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r1t'-11 i3le> sei t 1945 befaßt waren, allmählich bewältigt; die Mas­
senerledigungen sind weniger geworden, während die Fälle mit 
schwierigen Problemen an Häufigkeit zunehmen. ttb.erall - bei 
Parteien wie bei Behörden'- m~cht sich das Bestreben bemerk-

'bar, einzelne Fragen, die im Laufe der Jahre wachsende Bedeu­
tung gewonnen haben, 'gründlicher zu behandeln und dabei neue 
Gesichtspunkte im Hinblick auf geänderte Verhältnisse ins 

, Treffen zu führen. 
Die tatsächliche Wirkung eines Erkenntnisses des Verwal­

,tungegerichtshofes beschränkt sich nicht auf den ururiittelbar ' 
entschiedenen Einzelfall, eondernreicht - namentlich wenn es 
sich um eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung handelt­
weit Uber diesen hinaus,' weil, sich die Verwaltung im allg;e-

,meinen in gleichgearteten Fällen der 'vom Verwalturtgsge!-'iohts­
hof eirunal ausgesprochenen Rechtsansicht anzuschließen pflegt. 
In dieser Wirkung verwaltungsgerichtlicher Erkenntniss,e sah 
man von allem Anfang an einew1chtige Funktion derv:erwal­
tungegerichtlichen Rechtsprechung. 

Die großen und schweren Aufgaben, vordi~ sich der Ver­
waltungsgerichtshof gestellt sieht und denen er unter be­
sonderer Bedachtnahme auf die im steteriFlusse befindliche 

. Entwicklung, jedoch in Einklang mit der eigepenJudik,atur,. 
, zu entsprechen hat, können jed6ch nur dann d~m Rechtsschutz-. . ". - .' . -

,bedUrfnis entsprechend bewältigt ,werden, wenn die .Zahl der 
derzeit beim Gerichtshof tätigen Richter (39) ,beibeha~ten 
,wird. Der Verwal tungsgerichtshof muß aus diesem Grund an '. 
seine be~eit~ wiederholt gebrachte Anregung erinnern, die 
~Urdie Zeit des vorübergehenden Bedar~es zugewiesenen 
Richterdienstpo(jlten für ständig. zu systemisieren. 

Das gemäß § 17VwGG. 1965 eingerichtete EvidenzbUro 
könnte im Berichtsjahr 6537 Er.kenntnisse und BeschlUsse 
des. Verwaltungsgerichtshofes bearbeiten Wld dadurch die 
Karteien um etwa 16.000 Rechtssätze und Schlagworte 
erweitern. Damit wurde nicht nur die im 
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Jahre, 1966 ergangene Judikatur, sondern' darüber hinaus noch eine 
mehr:,: als 'd:oppel t Bogroße Anzahl von Entscheidungen aus der Zeit, 
vor Erri'ch'tung des EVlden~büros ,soweit sie nach der' derzei tig.itn 

':/ G'eae'tzesl:age noch von Bedeutung sj.nd, karteimäßig ·e~faßt'.We~," 
au~()h; 'dlereetioee Bearbeitung sämtlicher seit dem Jahre 1945 er;.." 

. . ,. ,- - . '~ 

gahgene':n Erkenritnisseund' Beschlüsse noch längere Zeit in An-
. . . . 

spr4ch ne:nmen,wird~ so ist das Evidenzbüro doch auch jetzt 'schon 
, ' ' 

in der Lage t über die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungs';" 

',' gerichtshofes Auskunft zu geben, 

TL W~hrnehmungen des Verwal tungsgerichtshofes ,anläßlich 

,'~ eIne L~Rech t sp re ChUIlSl. -

, 1; , ICraftfahrrechtund straßenverkehrsrecht: ' ' , 
, , , 

IfachAnstchtdes Yerwal tungsgerichtshofes scheinen dfeEr;.. 
gebniE~se,', des Verfahrens, bei den Führerscheinentziehungen 'nicht' 
befriedigcmd, Die für,die Dauer der Annahme der Unverläßlichkeit 

i . • •• 

,;einee ,Ki.'Eit'tfahrers und deswegen fUr die Entziehung der Fahrer-
laubrtisvon den BehÖrden festgelegten Zeiträume sind iri ihrem' 

. . - . 

:,Ausma,ß auß~r.6rdentlich verschieden, Und zwar auch dann, wenn ,c:Iie 
:Gruti'dlagen und Vorauseet$ungen der Entziehung im Einzelfa.lle 'ziem-
lioh gleichartig sind ~, Im allgemeinen muß festgestellt' werden, " 
daß die von d~nBeh6rdenfestgesetzten Fristen invieleriFällen 

__ erstaunlich kurzb'em~sBenwerdeno Es ist hiebei nicht recht 'ein~ . '. . . 

zu~ehen; von welc.henErwägung,en sich die Behörde leiten läßt. 
,,'wennst'e die Wiedepgewinnung der "Verläßlichkeit" schon nach Ab-

lauf Eiimn'Zeit von: wenigen Monaten als möglich erachtet. 'Es '\ 
"kommt hfiufig, vor, ,daß alle drei im Verfahren wegen Führerschein-
, entziehung, ang~rufeneh-lristanzen inihrenAusmaßenwei tvone"inan-, 

der 'abweichende Fristen festlegello Wenn schon das Gesetz für' be-, 
"stimmte s,chwerwiegende EntziehungsgrUnde ,wie z. Be' Alkoholisie­
'rung des, Lenkers ~ Fahrerflucht, B'enützungdas Kraftfahrzeuges 
zur Begehung von Verbrechen, wte Einbruchsdiebstähle, bedauer- i 

lichierweise keine Mindestfristen fUr' die Entziehung' der Pahrer­
laubnts bzwo keine Führerecheinentziehung auf Dauer vorschreibt, 
so, wäre es. doch empfehlenswert, wenri hier einheitliche Richt­
linie'ß duroh' den Gesetzgeber aufgestellt würdeno 
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Nachstehende Besohwerdef~11e wegen FUhrerscheinentz1.ehung be-
I '." " . . 

wiesen,die Ullterschiedliche 'Handhabungg 
',' ' .. 

a}, Z1. 1316/65 gDer Be6chwerdef4hrer hatte ri~un VOl"strafen WEr',T 

gen' kle1nererVerwal tungsüberti:e:turlgen~,:Dieerste: Ins~a~i' entzog ,,' dem 

. BeschwerdefUhret., de'~ FUhrer6f.'beinal~f25Mrinate~ die zwei teund~li t 
ihr ,diedri, tte InBtanzs~tzt'en diese Friet auf neun Mon~ te herap 

(Zlc' ',185. 624-IV!30/65) " 

b )Zl, ,1 O~4/6~: De~BeBcbwerdef~r'er wurde die Fahrerlaubnis , 
auf zehn Jahre entzogen und ausgesprochen~, daß ihm hernach der FUhrer­
schein jeweils nur probeweise für ein, J'ahr wieder erteil twerdenkarm. " 

Im geg~benen Fall scheint es unverst~ndlich1daß eineWiedererteilung 
. : '\ . . . 

der Fahrerlaubnis, überhaupt nbchin Betracht gezog~n und der Führer~ 
schein nicht fUrdauernd aberkannt wurde -, 'Denn der Beschwerdeführer 

war wegen Verbrechens derbffentiichen Gewalttätigk491t f§ 81StGo } 
ein Jahr zuvor zu seöhs Monaten schwe~'en Kerkers verurteilt ,worden~' 
weil er,uMee1ne polizeiliche Anhaltu;.:gals' Kraftfahrer ;zu :vermei-

. ,-' , ..... ". . 

,'den, , mi t, seinem Personenkraftwagen auf einen im Dienst b,efindlicnen" 
yerkehr~poltz1sten lO"'i5efahren isto Er hatte tiberdieseihenPöli'z1sten 

wider besseres W1$sen des standeswidrigeri Verhaltens~~Bchuldigi~' 
des weiteren wurde er wegen Fahrensin alkohol~eeint~äöhtig~emZti­
stande zu 21 Tagen Arrest verurteilt. Es wUrde ihmbereitavoretwa 
aCl1t Jahren der ,Führersohein eritzogen~ wei~ erinalkoholbeeil'lträ.chtig~' 
tero'Zustand,einen schwe.ren'Verk~hrsunfall verschuldet hatte (zwei 
,T()t~und el~ SChwerverletzter) 0 Bei dieser FUhrerscheinen.tziehung war 
mitbestimmend ~ daß er i~ den Jahren 1950 bis 1955' insgesa.tntBechsm~i ", 

,(wegen :Betruges~ ,Amtsehrenbeleidigungen w Notzucht ,und ,'mehrmals wegen 
, Gefährdung 'de~ k,örperl1chen S1cherhei tl ,gerichtlich be$traft w.orden ' 
,ist, Es, hatte si;ch gezeigt" daß der Beschwerdeführer während dieser 
,"Führ'erf?Che,':inent:hehungafrist~s1chnicht :bewährt 'hat p 'denn er ,wurde 

, ~i1.nerhal b dieser Frist, wegen § '411 ~ außerdem "wegen §§ 4'1~432, 337 
1i t "bund .c, stG~ zu vier Monaten'strengen Arreste verurteilt,,' Im 

.' August 1958 hatte. der Beschwerd,efUhrer unbefugt einen Personenkraft~ 
wagen gelenkt und sich dem 1hnänhal tendenPol,izistenge~aitsa.m wider,·, 

, eetz,t , weswegen er i1nNovember 196,3 zu ,schwere~ Kerker von ,drei Mona.;. 
tehverUrteil,t wurde ~Trotz aller dieser Tatsachen wurd~,ihm' der . 

. Führerschein im 'September 1964 vorzeitig wieder ~rteilt".- 'Es erhebt 
~ • ~. _. " . , . l _ - . ,," , '. .; 

, aichbei .solcher, He.ndhabungder'.g~Betzlich~e'il 1ior,sc.hri;ften ,die' F:r:.age p 

" ,;, , 

. ',' 
'. , .' . 

,', > 

. , 7 .~'>:." 
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.... :' ,tUr 'r.·.:ctle Fälle eine - d a ue r n d e . Entziehung des]'ührer .... 
sohe.1.nea ,überhaupt nO.eh in Betracht 'gezogen wird. (ZI.rS3. 719-I~1 

.'~ ,'O/~,~,l~· 

.; . c) ~n .14'5'4/65,: Der BeschwerCiefUhrer hatte30Kinderg,­
~Cbl:eöhtl1ch.· m1ßbr~~cht. ,. FUhrerscheineritziehung" 24 Monate 

(Zl:,' ·1 a5~153 ... IV/30/65). 
. . . . 

,', . d) Zl. '.1537/65: Der. Besohwerdeführer batt~ im, alkoboli-

.. s1e~ten· Zuetandein Pabrzeuggelenkt.·, . drei Jahre Entziebungs..;.·· 

• frie,t(Zl •. 185.960-1V/30/65). " 

'. . '. e ),Z~i ~ 1704/65: Der Besohwerd.fUhrer war' viermal gericht-

,,' l.10~: 1or~estraft.:· darunterzwefmal nach ~ 431 'st'G. ~r hatte 
·.furtfVerwaltungsÜbet-tre1;ungen begangen und ~Dl letzten Falle1n' 
. d~r Fahrertlucht,:ähnllchee Verhiaten an: d'en Tag;~ei~gt.And:r:"O",' 
h1.UlB, ·derFührersche.i.nentzieb~ (Zl. 180 ~ 019-IV!30/65J..' ", .. 

. , "'. f) Zl~' 1519/64:. De~Bescbw~rdeführer ht;ittewegen..YE!~~. 
: bte6hene 'd'er s,ohä~dungH3" Monate sÖhlreren KerkerverQi.ißt" :"lilnt- .. ' 
: ! :' < ;.:: •• : ,~.:' ~. ,; '. "~' r .'.'. " ". • • , '. :. f' " ':.. ) . - ".' ,,'..-:.. .: . ".; . (- '. ". 

:: ..... ~ie~l.lngs~r1st z"eiJahre (Zl.185.707~rr/30/~4) .• , . '. "": . 

- .; g) ·Z;l.. 387/65aVier' Vorstrafen wegen §431'~ 5tG.';ilJ!t~,~ < " 
. :~;tstfJ . ,I:nstanz hatte·den Führerschein Et.uf~waif.On8.t~ entz.o­
g,~n, ·die zweite I~sta~z .auf neun Monate ,die "d1'1,tte Insta~' 

.. ; \ ,a~f :,18 J40nate JZl io 18B.444-IV/30/64). . . 

. "". (:" '. h),'Zl a 2'?8/64:'ner Bescbwerdef'Ubrerb8i;te einea:johwe're, 
;.:." Ke"l·1t'er9trafev~n zwele:tnhalbJahreil wegen BetrugesverbUSt •. ' ... 

Die :'~rtite Instanz liatte clenFtihrereche1n auf 21/2Jahre " ent-·· 
, zogen,diezwe'1 t~Instan'z auf 25 M~nat., dieC1ri tte Inätans 
; auf 12Monatl9'( Zl. ·189.20·1-1V/30/6;).·· 

. , ;. 1) Zl. 1209/64 sV'erurteilUllg des BeschwerdefUhrers zu, 
. s.cih.e.Moriaten~trengen Arrest. 'bedingt auf drei Jab~e, FUhrer­

- 'sOheinentziehungsfrist zwei J.ahre (Zl. 184.084-rV/30!64J. ' 
'I. ,: ,1 "" .... '. • • 

Es .wurd41 ferner. wiederholt bemerkt ,daß die .Venal tungs­
·strafb.,hörden bei ofi'enkundiger Alkoho11sierung des' Fahrzeug;" 
lenkers,. Wenn" dies,er die Vornahme, eines. Alkotes~8 oderdi~ 
,ärztli.ohe U"ntersuohung verweigert und seine Bee1nt~ächtigung 

' .. dur~'~ AlkohoilSierürig. unterdie_~~n ,Umständen~ .nU:r- ,.ehr, 8011~ier1g 

· ... i··· 

'~;.":' ~. >.'~ . '. I ': _,' ~. \ . 

III-146 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)6 von 19

www.parlament.gv.at



festz~stellen sein mag, diese - oftmal~ im vorhinein zum Sch~itern 
verurteilte - Feststellung dennoch zu erreichen suchen,. anstatt 
den viel näher liegenden Weg einer Bestrafung wegen Verweigerung 
de~ Vornahme dieser Untersuchungen zu. beschreiten. Da in beiden 
Fällen ein,gleichhoher Strafrahmen besteht·und auch die Entzie-

, ,'hung des Führerscheines zulässig ist 1 scheint es nicht ,verständ­
lich, w.rum die Verwaltungsbehörden nicht die zuletzt sezeigte 
Möglichkeit zur Bestrafung des Täters wählen. 

2. Gewerberecht: 

,Eine Bezirksverwaltungsbehörde hatte dem Inhaber eines Gewerbe­
~eohtes' zum Betrieb des Gast- und Schankgewerbes in der Betriebs­
form ,eines Gasthauses (§ 16 Aba. 2 GewO.) naoh §,84,Abs.3 der 
Straßenverkehrsordnung ',1960 die, Bewilligung erteilt, die Betriebs­
stätte mit der Bezeichnung, ~'H'oteln in Leuchtechrift "zu"versehen ' 
(Besoheid vom 18. :Oe~'emb:er 1964). Dieselb~ 'BehcSrdehatteam26.0kto­

'ber 1965'gegen den 'Konzessionär ein Verwaltungs s trafverfahrert wegen 
, FUhrungder . durch dessen Gewerberecht nich't gedeckten, ätiSerenGe­
achäftsbezeiöbnung i'Hotel h :elngeleftet und weg~n Ubertretung nach 
§§ 48 und 49 GewO,' E!irte 'Verwal1fungsstrafe verhängt (Straferkennt-, 

'n1s'vom8. November 1965).' WennauchderVerwaltungsgeriohtshofdie~ 
sen Saohverhal t weder als unveraohuldeteUnmöglichkei t ·der Einhal-,' 

, ' , 

,', tung der Verwal tungsvorschr1ft t noohalsunTersohuldete Unkenntriis , 
der Ve,r~e.lt~ngsvorechrift1m Sinne ,des § 5 AbSa 1 und 2. VStG.1950 

" . - , '.' '. . .' , 

gel ten ließ, wie de'r Beschwerde.fübrer beh'au:I>tet hatte, ~o kann doch. 
,'einem solchen Vorgallg nicht' das Wort geredet· werden. Dem Ansehen . . . 

der Behörde'istes abträglich,wennaiemitder einen Hand eine 
(straßenpolizeiliche) Bewilligting erteilt, mit der 'anderen Hand aber 
die Gebrauchnahme vom erworbenen Recht mit einer Verwaltungsstrafe 

'belegt. Das mftder Handhabung derstraßeriverkehrsordnung 1960'be- , 
traute Organ der Behörde hätte sich doch Gewißhei tvers'ohaffen müssen, 
('Ib die Bezeiohnung "Hotel" durch das Gewerberecht des Gesuchetellers 
gedeokt ist. 

,.Sozialversicherung: 

Nach § 410 Z. 2 ASVG. hat der Versicherungsträger Bescheide zu 
erla.ssen, wenn er einen nicht oder nicht ordnungsgemäß Angemeldeten 
(in die: Versicherung a:ufnimmtöder einen nicht oder nidht ordnungs .. 

'! 
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,: gemäß' Abgemeldeten .au·s der. Versioherung .ausscbeidet .,.Inletzterem 
",all karul die Best.immung des ,§ 16Abs~ 1 ASVG., wonacbdasRecht 
:aufWe,i terversicherunginde·rKrank~n'Veralcbeningb1.tinen dr'e'l' '" 

"Wqoben .'nach,dem Ausscbeiden aus,' der PflI6btve·rsicherurig·Sel.tend"" 
. ',:ZU machen ist t zu. ,Härten führen. Denn das Ause.cheideneines'Ve~~ 

.' . . - . . 

a,iCherte,n durch Bescheid eines Versicherungsträgers, erfolgt 
• • - t • 

'rüokwirkend'auf den 'Tag"an dem das Ende'de'r 'Ptlichtversiche-, 
runghac1:i'§J' :ASVG.: eingetreten 'istO. Wohl' haben die Dienstge­

'ber naoh -§ 34 Abso 1 ASVGe'während ·des, Bestan:des ,der Pflichtve:r"'" . . . . 

sfch~rüngjede 'tu,!' diese ,lers1oherung ,bedeutsame' Änderung tins.. , 
, ,be'eondere'jede' Änder'ting 'im, Bescbäftigungsverh~ltni~ dem,zuständi­
',lgeri., Ttäger d,er KrankenveräicherUll8 ZÜ ,melden 0':: Wenn aber der, :;' ' 

, c'~':,DlenBtgeberdie Bedeutung' einer Änderung ·für dj.ePfliohtve~Bich~~ 
'~ung:.ri1chferkennt, so wird 'der 'Versiche.rungstrager ds.s Aus ... ·· 

·':9Ch~1~~Ü).',aUSd'er'Pfl1chtverai,oberungduroh~e~Qhe1dge'mäß '§'41o: 
Z.2 ~SVGm ,erst v9rnehmen:·könnenp,sc;bald .er auf andere Welse' ' 
'vondieeer Änderung Kenntnis 'erh~l t'enhat.. ' "':',,." , 

"!'" ;;, ',Der '~i,.nstneh~e~ ,wäre daher ,"Obwohl. ihnleine>Verp.f11Ch~' " 
"'.'::.turig'~~iMeldung ,einer'Änderttilg,des Be schäfti. gung'averlläi t:ri1ss~s:,," 

" • 'haOh§':~4Abs~ 1 ;'ASVG~,nicht' trifft ~gezw:ungeri"iJlller~iJ.lbvoh ,,' ", ," ' 
" ."d,rei"woOhf)i1naCh 'Eintrttt' einer ,solchenlnderUng .das<'Re.cbt~ut i " ' 

:Weit$'~versi,cherunggelt~nd ,:zu'mschert, ~uCb :Weimereb~n~o,:wie : ,,' : 
"~',~eili"D1enstg~.ber, :d:er1bn w~1terbeecbäft1gt uild daher, ,.nicht, ä.b~> ,', 

gemöl.4e,t,ha\, n1c~terkenntp ,daßdieee Anderullg,da~'Ende ~er '~.:. 
, ,Pf.1l1obtyerSi Qherung herbe ige fUhrt. hat,o ,BefF.ortdauer>;'t\er'13e ..... 

, ',.echäftlgllrigwird.das ulna 0' eher. mtSg11chse1n, 'sIe die • Pflioht-,:;' 

"VetsiOheru~g,riaOh §:1.t Abs,.1 ASVG.iri:der Re'gelmit 'dem,Ende 
"a:eä: Beeohäft:t.g,lngEiverhäl tni'sae~ '.erlisoht Undd8.,mi t,,'n:i.:Cht·.fUi'· .' 
, ,iede~mann'klar :zum Ausdruck, komtnt, daS auch eine Änderung dei,,:',',' 

.' Reoh.tsßtellungdes Beschäftigten bei Fortdaue~ der' Bes6häft,~ ... 
gungd~~ End~ der Pfl1chtversioherung hEirbei,f~re~kanri~ J{lar": 
he1'tdarUber könnte ein vom 'versi,cherungsträg~r g~mäß§41 0 " ' 
Z,O 2 .A'SVG~ zu erlassend.er Besche:l.dscnaffen, aller,dings noch " 

',' >,immer niCht endgult1g, denn' dieser :B~'sCh~:i.d kann, s'oY'ohl,vo'm. ' 
, Dienstgebe:r' ~le äUoh vom Diensth'ehmer 'durch E:Lnsp.t.uchan de~,': " ' 

Landeshauptmann und dessen' BeSCheid gemäß§ 415 ASVG. rioch durch 
,Berufurtgan d'ae Bundel!m11'1.1ster1üm fUr soziale:Verwaltung änge-
f'oohten ~erden3 

'~ 

,'.' .. 

': . , .. 

': . 

I .... , 

• • _. t 
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, '. )' In einem Besohwerdef'ali~lndem e1ne lnderung., der abhäil;g:tgen 
Beechäft igungdes Ge'sellschafters ,einer Ge sellscha:r.t,tni tbeschränk.;. . 

.. teI\Haftungdurcl1 . ,eine, dem ,Träger 'der.Xranke~ve:rsioh~rurtgerst'na(lh 
"Jahr,enzurKenri tnisgeko~ene' Änderung d~r Mehrb.e:i,t~v~rhäl.tl1i~se Art 
, der Gesellschaft e1ngetretenwar, 1st. in der Bescllwßrde~i:neAusle'-, 
gung der Worte im § 16 AbsolASVG •. "nachdemA~stlCheiden aUe, det' 
Pflichtversicberung tl indem Sinn vertreten worden,' daß 'daru;nter 

, . n'1chtriu~ das gemäß' § 11 ASVG4eingetretene EhdedetPflicntver-
. '. 

sioherung, sondern auch die Rechtskraft des das Aussoheidenaus 
der'Pflichtversicherung feststellenden Besoh~ides'zuvilrstehei1se1" 
Dieee Aualegung kOlinte der Verwaltungsgerichtshof deshalb nicht ,als 
dem Gesetz entsprech,end finden,. weil nach der 9, Novelle, zum ASVG~ , 
durchdle in ,der Aufzählung der in der Meisterkrankenversicherung 
entsprechend anzuwendenden Bestlmm~gendesASVG~ vorgenommene Ände-

. rung des, § 491 ASVG.· § 16 dieses Gesetzes niit der. Maßgabe, anzuwenden 
istt'''daß,die Frist fUr die Geltendmachung des Rechtesati:fWeiter.;. 

. versicherung mit dem Tagbegilint;: an;w~lchEJm dem Versicherte:n,die 
Verständigung. über das Erlöschen' der' Pfli'C~htversicherUng zugestell t . 
w'ird tl , eineg;teichartige RegelUng aber in. ~§ 16 ÄSVGo,,:ob:nobl au'ch 
. erduroh ,die 90 Novelle geändert worden ist," nicht vorge,nolIl;men:. wurde. 

Im Hinb11ck auf die aufgezeigten Schwierigkeiten urid"Härten" 
di~ aUQh ,ip.d~r Zeitschrift "So.zia1e S1oh,erheit!',.cJah~gang19627 
S.225,~urBefijrwortung e-iner"sozialen Rechtsan.wendurtgnindiese~ 

, , i' , " " , . '.' . . '. . , . . _"~ : . . 

SinngefUhrt., haben, wäre zu. erwägen,obe:hie aolcheAnordnu:ngUber . 
den Beginn' des ::Fri~tenlaUfes, f'ür'::die. GE!lteridmaohung des Rechtes der 
Weiterversicherungauf die rdeisterkrankE;lnverflicherUhgbesqh.ränkt 
bleib.en und nicbt allgemein sowohl:in §. 16 A1YS;~ 1'a1s'auchfUr ,die 
Wei terversioherung in der ,pen~10nsv~rSj,'Cherung ih§17 Aba~' :fJ\sVG. 
m1 t entsprechenden Sicherungen gegen etwaige Mißbräuche .getrof:fen 

, . 

werden soll. 

4. Freie Berufe: 
, 

Nach § 3 (2) 11 t. ades. Bu.ndesgesetzes vom?,. Juni 1948, 
BGB1. Nr,. 171, über die Berechtigung zur Führung der, Standesbeze.ich .... 

. . nung "Ingenieur" 1st die Verleihung .der Bereohtigung zur Führung 
. . , . .: 

dieserStandesbezeichnung U n a o vom Nachweis "einer entsprec~enden' 
Allgemeinbildung" abhängig; Das _ z,ur Verleihung ztiständig~' Buridea-
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ministerium ftirHan'del und Wiederaufbau (gegenwärtig Bundes-
", . " , , : ,. , , "., " 

ministerium für Baulten und Technik laut Bundesgesetz vom , 
':25.: Ma.:i:

c 

1966~:aG:in J Nr" 7'0 ~§.'3Z. 6) ~ertri tt die Äuff~Bsung, 
. '., ." - I . ~.. . . . ; ". . . . 

aaßQ.riter' der entsprechellcie;ll,Allgemeinbildung nurde'r Besi 1;z" 
'~oicli~:rKerintri1sse ~uve~stehen ist" die annähernd d~m' durch' 
dieRe~fep'rüf~ng an' eine~techid.schen und, gewerblichen Le~rall-

, "stalt, ~:rworbenen wis~en,~ ~ieichkommen.' Der V~rwal t~ngsgerichtshof 
""bat 'ln' seinen Erkenntnissen vom 6" März 1963, SlgoN. ,F., 

NI< 5982/A, und vom 24~ April 1963,; 'Slg. Ne' F. Nr. 6018/A, 

<!1'iese' Auslegung des ~ , wie er sagte" mehrdeuti.gen Begrif:fes 
'l'e'nt~'p;e'Chende 'Allgeme1nb~1~ung" als mit dem Gesetz ~icht in 
'Wid~rspruch stehe'nd erkannt (,eb~nso im Erkenntnis vom 270 Okto-' ' 
i ' " ,"I ':" " '" ' " ' " , " ::, ,-, , " , , ' , , 

b'er )9.66 1 • Zl.2197/65) • .I~a~in ).iegt vom Gesi,chtspunkt des Be-" 
• . .' ~ >. "; .j _ . - .' _.. '. .,~. <t.. .'!' , • 

'rechtigungawerbers ei~e Härte", ß;ie immerw;iederzu - bei d~r 
AU~l~'gijng "a~ch "durch d~n :Geri'c~tehQf erfolglosen- Beschwerden 

:'A:"-~~ß.: bieten wi~d.De:;r: ,Gericht~hof erachtet es f~ zweckmäßig, 
d,aßde"r :Gesetzgeber den Unbestimmten Rechtsbegriff "entspre­

"~h~hde . A,11gem~:inb11~ung" 'du:roh. eine· eindeutige Besti~unger- ' 
, "$e'tz~e,~>um'.'für dieZ,\llqlnft, Aueiegungszweifel darüber, ob hier, 
'.;'n1~~h~:ein 'wias~n genügte, wie es zur A,blegung der. R~if~p~Üfl1llg , 

a~~ Mi~teis:chulen(höhere~' S9h~len) notwendig 1st, 'zu bes~i tigen. 

, ; 5 .. Finanzrecht: -" _ ....... == ........ ..;;..-..... 

',a)-Bundesabgabenordnung:' (Verfahren vor den Finanzbehörden) , 

,,' :N~ch • §270 AbS'n~>BAOe 'entscheidet Über Berufungen gemäß 

.§ 260 ,Ab~" 2 BAO~ ein ftlnfg~iedriger Berufungssenat, ,der, si6h 
äUf(dernFzi1i8identend~~ Fi~~~zi~ndesdir'ektion~der einem von" ' 

, - '. . . ." ,'. . , , 

'·ihm'beetlmmten pep}ltslruridigen Finanzbe(i.mten als Vorsitzenden, 

un4v~erBeisit,zern.zus~mme~~~tzt. Von,den Beisi~zern haben 
einer. 'der Gruppe, der ernEinnten und drei der Gruppe der'en:t":' 

, sende<ten Mitglieder der':B~rufungskOmmiss1on anzugehÖren.,.Eiri 

entee~d:~~esMi tgl'ied hat einer gesetzlichen BerufBvertretu~g 
aelbfitfindiger Berufe und .ei.n weiteres einer gel$etzlichen Be-. 
rUf~ve.'rt'ret~ng up.selbställdiger Be,rufe anzugehören, 'während das 
drt tte~ntse~dete Mi,tglied de~ 'ge,setzlichen, Beruf8vertretung 

, des, Berufungawerbers ange'hören soll. Die Ents,~ndung der Kom ... 
, tDi~eion'a~i,tgli'eder, die selbständige B,erufevertreten, hat g~-

. . - - . . -~ . ". ~ 

, i 

':: 

i 
'. . ... _~.j 

'" 

, 

, J 
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mäß § 263Abs~2BAO, durch die'gesetzlichen Berufsvertretungen" 
(Kammern der gewerblichen Wirtschaft, der Rechtsanwäite, der'Wirt­

, nChaftstreühärtder, der Notare', der Ärzte » der Tierärzte, Denti~ten~ 
kammer; IngeilieurkamDier un~ Apothekerkammer) zu erfolgen. Dabei 

, pflegen die Kammern d,er gewerbiichen Wirtschaft ,denen Uo a o auch 
juristische Persöne~' (insbesondere ,Aktiengesellsch~ften und' Ge'" , ' 

'sellschaftEm mbH'~) als' Mitglieder angehören, auch Vorstandsmitglie-, . . . , 

der ,Geschäftsführer und Prokuristen die,ser, juristischen Personen 
als Beisitz,er in 'die BerUftingskommissionen'zu entsenden. In seinem 

Erkenntnis' vom 23 0 ,Oktober 1964,Zl ~ 1875/63 ~ hatte der Verwal-
'tungsgeriohtshofu" ao auch zudem Vorwu.rf des damal:igenBeschwer­
"deführere Stellung zunehmen, daß dem Berufungssenat entgegen'der 

Vorschrift dee§ ,270 Absr, 3BAO" kein Mitglied einer gesetzli.C::hen 
BerUfsvertretung selbständiger,Berufe angehört habe p ,weii'd1ebeiden 
als Ve:ttreterder selbständigenBerUfeimBerufungssen~t m:itwirken~ 
den Beisi tz~rArigestell te de'r von ihnen vertretenen Firmen ,gewesen 
eeien. Bei {liesen Beisitzern ha.be es sich in Wahrheft um der Kammer 
fUr Arbeiter und Angestellte angehörende Mi tgli~dergehandelt,,' Der 
GeriChtShof verwies dagegen au'f § 5 Abs 0, 2 lit ö b' des' Arbei terkammer­

gesetzes,BGBl. Nro 105/1954, wonach "leitende Angesteilte, denen 
daUernd maßgebender Eih:f'luß auf dle Führung des Unte~nehmens 'zu­
steht", nicht den Arbe1terkammernangehörenG Weiters führte der 
Verw,~l tungsgerichtshof aus~ "Andererseite gehören de,r ;Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft gemäß § 3 Aba:2 de~ Handelekainmergesetzes 
vom 24'" "Juli 1946, BGBI <' Nr.' 182/1946, nicht nur phY~ischep solidern 
auchjuristleche Personen und Offene Handelsgeaellschafteli als Mit­
glieder an, die ihre M1tgliedschaftsrechtenaturgemiie'durch die mit 
ihrer Vertretung'betrauten physischen Personen ausUb~n~ So'bestimmt 
beispielsweise § 7 Abe .. 4 der Handelskammerwahlordnung vom 22. De-

,zember 1949, BGBloNr,~ 11/1950~ ausdrUcklich, daß das Wahlrecht 
" Offener Handelsgesellschafteri\lnd,KolDDiandi tgesell~chafte~ sowie 

juristischer Personen durch einen Gesellschafter, ein Vorstands-, 
oder Aufsichtsratsmitglied~ einen Geschäftsführer oder Prokuristen 

,ausgeUbtwirdo Entsendet daher eine Offane Handelsges'elischaft einen 
Prokur,isten als' ihren Vertreter in' einen Berufungesenat der Finariz­
landesdi~~ktion, so ist dieser als Vertreter eines einer Berufevar­
tretung de'tsel bständigen Berufe al1.gehtirenden Mitgliedes anzusehen ~ 

,~ , 
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.Da dies auch im vorliegenden Fall zumindest hinsichtlich'des 
einen der umstrittenen Beisitzer zutraf, verstieß die Zusammen­
setzungdes Berufungssenates '-entgegen ,der Ansicht des Be­
schwerdefUhrel's - nicht gegen' zwingende gesetzliche Vorschrif­
ten." Anders beurteilte der Verfassungsgerichtshof dieselbe 
Rechtsfrage in einem gleichgearteten. Fall (Erkenntnis des 
Verfaesungsgerlohtshofes vom 13. Oktober 1966, B36!66). ~r 
setzte sich dabei mit dem eben z1 t.ierten Erke,nntnis des Ver-

.waltungsgerichtshofes auseinander und erklärte, daß er sich 
der Argumentation des Verwaltungsgerichtshofes nicht anschlie-' 

. , 

ßen k(jnn.e~Erwie,s in diesem Zusammenhang insbesondere dara.uf 
"hin, daß gemäß § 264 BAO.in die Berufungskommissiol'l nur Per~ 

sonen entsendet werden dUrften, welche die österrelchische 
Stae.tebUrgerschaft besitzen, zu Beginn des Jahres 'der Entsen~ 
dung das 30~ Lebensjahr volle,ndet h~ben und sich im Vollgenuß 

, , , 

. der b,Urgerlichen und politischen Rechte befinden, ferner, dara:Uf, 
daS die entsendeten Mitglieder der Berufungssenate gemäß § 271 
Abe. 2 und, 3 BAO. ein Gelöbnis· abzulegen haben. Aus diesen Be,­
stimmungen, die nur bezüglich Physi~cherPersonensinnvol'l , 
seien p ergebe sich somit, fUhrte der Verfassungsgerichtshof 
weitersauB p daß Mitglieder der Berufungskoinm.issionund. damit 
auch Beisitzer der Berufungs senate ,nur physische personensei:n 
können. Dagegen sei·eine Mitgliedscha.ft von juristischen Per­
sonen "sowie,:'Offener' Handelsgesellschafte.n ausgeschlosse~.Aus . 
dem Umstand, daß auoh juristisoh~Personen und Offene Ha.ndele­
ges.ll$chaften Mitglieder der Kammer d~r'gewerbl~chen Wi:rt- , 

. !'. . .' " 'I " ,', .. 

sohaft-sind, könne nichtabgeleitet'werden" daß .di'ese B\fCh· 
als Mitglieder in die kollegialen Abgabenbehijrden entsendet 
werdenk:önnt~n~ Hätte der Gesetzgeber beabsichtigt, daß nicht 

- . 

nur Mitglieder einer gesetzlichen Berufsvertretung, sondern· 
auch deren Vertreter oder Bevollmächtigte als Mitglieder in 
die Berufungskommission und damit als Beisitzer in einen ~e­
rufungssenat entsendet werden könnten; dann hätte er sille, 

. ~. I 

andere Regelung in der BAO. getroffen, beis;p1e:tsweisewie im 

§ 420 ASVG. bezüglioh, der die.Verwaitungskörper der Verai'che­
rUligeträger bildenden Versicherungsvertreter. Aus diesen recht­
lichen :ErWägungen ~og der'Verfassungsgerichtshof '111 dem kon-

1 
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kreten Besohwerdefall naohstehendeFolgerungen: "Für den vorlie-
. genden Fall ist also die Frage entsoheidend, ob die der Gruppe der 

entsendeten Mitglieder angehörigen Beisitraer des Berufungssanatee 
in ihrer Person recht$äßig entsendet worden sindo Die Finanzlan- , 
desdirektion für Vorarlberg hat auf Aufforderung des Verfassungs-. 
gerichtshofes mitgeteilt; Die Beisitzer Dr. Sch. und Direktor 
Dkfm. R. gehörten als leitende Angestellte Offener Handelsgesell~ 
schaften, denen da~ernd maßgeblicher Einfluß auf die Führung des 
Unternehmens zusteht, .gemäß § 5 Abs. 2 lit. b des Arbeiterkammerge­
setzes, EGBl. Nr. 105/1954, der Arbeiterkammer nicht an. Sie übten 
vielmehr als beauftragte Vertreter ihrer Firmen, die als Offene 
Handelsgesellsohaften der Kammer der gewerblichen Wirtschaftan-. 
gehörten, die Mitgliedschaftsreohtedieser Firmen gegenüber der 
letztgenannten Kammer aus und würden daher auch als Angehörige 
der Kammer der gewerbliohen Wirtschaft gewertet. Beide Beisitzer 

. seien von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Vorarlberg 
in die Berufungskommission entsendet worden .. Der Beisitzer A .. ge­
höreder Kammer für Arbeiter und Angestellte an und sei auoh von 

.d1eser in die Berufungakommission für das Land Vorarlberg entsen~ 
det worden. 

Die Entsendung des Beisitzers A. entspricht den vorstehenden. 
Darlegungen, weil in seiner Person e.1n entsendetes Mitglied einer 
gesetzliohen Berufungsvertretung unselbständiger Berufe angehört. 
laoh der Bestimmung des § 270 Abs.3 letzter Satz BAO o hat aber 
auch ein entsendetes Mitg11ed einer gesetzlichen Berufsvertretung 
selbständiger Berufe anzugehören. Dies ist weder bei dem Beisitzer 
Dr. Soh. noch bei dem Beisitzer Dkfm. R. der Fall~ Beide wurden .. . 
zwar von der Kammer der gewerbliohen Wirtsohaft für Vorarlberg 
in die Berufungskommission entsendet, sind aber nicht Mitglieder 
einer gesetzlichen Berufsvertretung selbständiger Berufe, sondern 
werden nur wegen ihrer Tätigkeit ale leitende Angestellte Offener 
Handelsgesellschaften als Angehörige der Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft gewertet. Damit ist zumindest bezüglich eines der drei 

y 

der Gruppe der entsendeten Mitglieder der Berufungskommission ange-
hörigen Beisitzer des Berufungssenates nicht den Bestimmungen des 
§ 270 Abs. 3 letzter Satz BAO. entsproohen. Der Berufungssenat war 
daher nicht dem Gesetz entsprecbendzusammengesetzt. 
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, Im Sinne der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsg~­
r1chtsho.tes wird dUrch die Entscheidung einer nicht dem Gesetz 

. '. . .; 

en~8prechend zusammengesetzten Kollegialbehörde das, verfassuJlgs-
" , 

gesetzlich gewährl~istete Recht a~t das Verfahren vordem se-, 
. . . . 

'setz11che'n Richter verletzt" Der angefochtene Besoheidwar daher 
autzuhebene" 

Aus der Gegenübers'tellung des Erkenntnisses des Verwal tungs­
gerichtshofes vom 23. Oktober1964,Zlo 1875/63, und des Erkennt­
niaees .des yerfassungsgerichtshofesvOtn 13. Oktober 1966 , B 36/66, 
ergibt sioh somit einwe~entlicherWiderspruch in der R~chts~re­
chung der beiden Höchstgerichte ,des öffentlichen Rechtes hinsicht·~ 
lioh der Auslegung des § 270 BACh ,DÜtserWiderspruch könnte aller­
dings da.~urch besei tigt werden, daß sich der Verwal tungsgerichts­
}lot in, Hinkunft der Ansicht des Verfaeeurigsgerichtsl?-ofes a.ll-
8chließt" Damit wÜrde zwar eine' Diekre~anz'in der höchstge~icht~ 
lichen Judikatur aus der Welt geschafft, keineswegs ,aber, das 
Problem gelöst werden,tUIl das es sich hi~r tat~ächlich?a.ndelt. 
SohlieSt man s~cb, nämlich derAnsichtdesVerfassungsgeriohts­
hofes an, so hätte dies zur lolge, 'daß für zahlreiche Wirt~chafte­
zweige1nZukunft d1eMitw:1.rkungvonLaienin den Berufungskom­
missionen praktisoh Ube~hauptau~geechlossen wäre, weil beispiele ... 
weise die Großindustrie, das Bankenwesenwie auohciasVersiohe­
rUngagesohäft ausschließlich durob Personengesellsobaftenund 
Jur1stiEiche Personen betrieben werden. deren Vertreter und Organe 
das Amt eines Beisitzers in einer Berufungskommission aber nicht 

. ., . 

mehr ausüben dUrften~ Da jedoch der Gesetzgeber grimdsätzlichdie 
, ' 

Mitwirkung von Laienbe1sitzern in Berufungskommissionen iTorgese-
, ' 

hen hat, kann nicht angenommen werden, daß es der Absicht de,sGe ... 
setzgebers entsprioht,daß gerade diese wiohtigen Wirtschafts~ 
kreise in den Berufungskomm1ssionen nicht mehr vertreten se1:n 
sollen. 

Um diese Situation zu beseitigen, sollte daher eine ver­
fasaungsreohtlioh unbedenkliche Änderung des § 270 Abs.3.BAO. 
herbeigeführt werden, die es auchPereonengesellschaften und 

, , 

juristischen Personen, die 'der Kammer der gewerblichen Wirtschaft 
als Mitglieder artgeh6ren" möglich macht, durch ihre Vertreter 

. i 

, , 
: ' 

i., 

'; ! 
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und Organe t. soweit sie nioht nach ihrer d1enstrechtliohen Stel'lullg 
der Kammer fUr Arbei,ter' und' Angestellte, zugehörigs1nd., die FUrik ... 
tion von Beisltzern in dellBerufungskOmDl:lssionen der P'ih~uüal.an,d.es~ . 
dir$-ktiotl auszuüben. - - - " .' _ .. , -, ., ._. 

,b) Grun4erwerbsteuergeaetz 

l. 
§:3 Z~ 2 des Grunderwerbsteuergesetzes1955befreit Unter 

. a~derem -Grundstüokssohenkungen unter Lebenden im Sinne, des Erb ... 
sChatt8eteuerge:setzes. von der steuer,- SOhenkungen unte.r einer Auf ... 

. lage a.ber nur insoweit, ale der Wertde's GrundstUokesdenWert der'" 

:Auflage übersteigt. Diese Geeetzesbestimmung g~bt-nicAtzllUnrecht 
z'-lZwe1feln .Anlaß. 'Der Ausdruck "Auflage" f·indet Sioh "schoninder -

-gleiohen Bestlmttiung'desehemalsdeutsohen Grunderwerbsteuergesetzes 
1940 und' WUrde' von,- dort ,wörtlichÜbernommenb Sohon1rb.deuta~he'llGe- -' 

~etz 'war dieser Ausdruok sinnsttsrend, weil auch< das D~ut"acheBUrger~ 
liehe Gesetzbuoh (f§525ff. BGB,,) unter einer Auflage.d.asselbe ver-
,steht wiedie§§709bis 712 des ABGB. 'liohtSd8stoWel1iger gehEui ' 

Lehre und' Recht:spreohung ZUm deutsohen Gesetze davon aus. daßuIl'ti~;r: 
. "Aufla.ge". im Binnedes§:3 Z. 2 deI!! Grunde~erbsteuergeBetaes ,jede ..... . 

Gegenle1stUllg d.s Besohenkten, also. a.uoheinesolche bei gemt,schten 
; Schenkungen zu 'V'erstehen ist~.Von dieser (legenlelstung ,wird a.1so 
'Grunderwerbsteu$r erhoben, obwohl dies· naoh demWortla.ut des Gesetzes 
~n sich Z11cbtg~deC'ktwäre, worauraie Steuerp:tlicbtigen.immer wieder 
hinweisen. Es wär'e angezeigt ,bei einer Novellierung. des Gruncier-

. . . , '.' 

werbsteuergesetzes d~)ns1oher auch vom deutschen Gesetzgel)er beab ... 
. . 

·s1chtigtenSi.nn dieseIr' Gesetzesstelledurch Wallleines anderen Aus- '. 
druckes e1ndeutigklarzüstelleh" 

11. 1rre:tUhrendeErJ.äuterndeBemerkungen zu einem Geset2:esentwur! 

Bei. der ·BehandlUng von Besohwerde:tällen in Grunderwerpsteue'r-
.' .' . , 

sachen ist es dem Geri'ohtshof aufgefallenpdaß die Erläuternd_en Be~ 
. merkungen zur Reg.1erungsvorlage des geltenden G~underwerbsteuerge-" 

setz,es 1955. (556 der B'eilagen zu den stenographisohenProtoköllen des 
Nationalrates, VII. G.P.) in einem auf:tallendenGegen'satze ZUlP Inhalte 
der betreffenden Regierungs/vorlage,die vom Nationa.lrat zum Beschluß , .. ' 
erhoben wurde ,J stehen. Bei der Austr1t1zierung des seinerze1tigen, 

. ", 

-, . 

,­
," 

, "-", 

, .,., 

, " 
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.. deutschen Gruridel-w~rbeteuerge'setzea1940trat 'in den Fäilen,' 
iil'dellen~ih Erwerbevorgangrübkgängig gema~ht wird~ eine we­
sentliche' Versohlechterung gegenüber< dem trÜberen Re6ötsz'ustand 

..... ein.ll7 des früheren Geset.zes hii,t.te zwischen zwei. Gr\lPpe~ 
von Fällen unterschieden. 'i~ die e;ete G~uppe·(Abs:·1) fielen 

· jene Fälle; .in denen etnErwerbsvO"rga,Iig rückgängig geJttacht 
wird;.· be~or das Eigentum sm' veräußerten' "Grunds tUök auf den Er-

. werber iibergegangen '1st~ nie'zweite G::uppe (Abe .. ·2) umfaßte 
jene Fälle, in denen das E1gäntumamveräußerten'Grundstück zu­
·ruok~rworbeh wird. Naoh' §17,:'Aba; '. 2 desfruhere~ :Geeetzesblieb . 
die SteUer von der RUckUbertragung desEigentu~s' und' aucb' di:e' 

· Steuer vom voi'her1.geri 'Etwei-b~:fiTorgänge (der rückgimg1ggemaoht' 
worden war)aufAntragunerhobenoder wurde erst8ttet;1V~nn 
die RüökerwerbuJlg in.fteriialbzweierJa.hre nach E'rit'st:ehun,g der' 

'" stEmereohl.tld .vöm :ereten 'E~~er'bs,;o~gan8estatttarid, ,ferner; (ohn~ 
z~iti1bheBegr~nzungJ·~.' ~e~~~ i~dieeett.,Rücke,r~e~bwegenNtcht'1g.., . 

. ' 'keit. d~~fr~eren'.Er,;erbsvo:rg~nge.'· od~r\,~ge~ eine~'Ante~htiUtg .... 
· dieses 'Vorgan~·es 'Ju~de:m Grund~ d~r' Nichtigkeit' o:der BCh;I.:leS~.··. 
liohlhfo1ge·.dee' RUcktr1'tte~ 8.u:f 'G~~de1n~s' Recili;ts~nßpruches . 

'!' " ". - . ".' _. -.', , '. '.. 

'l!egen<NiohterfUIlUD:g <ler Vertragsbedl~endes .erste'po Er~ 
werbs~drgang'esgekomttieri;war6' Näch'§'20'Abs'o' {ae~' ·.geit~ridan 

. Gesetzes blelbt"dieSt~ue'rvbn d~r:Rucite~werbUng' ·:,nu~· dahhauf 
Aritrag'Unerh.oben oder wird nach Abs 0 4 ersta tt~t , wenn die . . 

, .', . . , ' - ..•• . ~ -:' ., .... ~ - ',',!. " .'. - ,>. '~'I-'-' ~.; ~ .. ':. ',' - " . ..:. . 

RUckerwerbung innerhalb von zwei' Jahren seit der 'EntstehUng del:' '., 
'Steuerf3chuld vdm erst'eh Erwerbsvorg8ngEt stattf1ndet'~Die: beid'an 

. , '. .. . . .,' . . 

anderen Tatbeetändttder 'Fre1ste'11ung des Rücke'rwerb~s 'von der' 
, .', T ';' '. , ., '.', • • '" ' .' ';. ..', • • • •• , • • • • • " _ • • '. ~ .. : •• '. - '.' • i _', . '~ .' .' _. 

6te~er·wurden1n das gel tendeGesetznicht übernomm~n .. <Niöhts~' . 
. • .. '. .' f " " 1'", ," . . : .• ",:. ,. .••• '",t< :;" "., . : ' •• 

'destowen1g~r behauptendle. 'Erläuternden ~elnet"kUngen::an;' zwei 
, .~. '. . 

.. Stell'en, daß an dem bestehe.tiden Rechtszustandnichts geändert' 
. . _ ~ -.:. . . .":: I ; . . ',' _ .. f, ',. 

wurde., Wenn' atich die Erläüt.ernden BemerkUngeh nur ei~ Auale-
. gtingEibäh'elf sind~U:in lf~i' mehrd~u,tise~ Wortlaute der be t:re ffen;" , 
'. . ". .'. .; .. ' . , :. 'I:.", . 
den Geeetzeast'elle denWillEm des Gesetzgeberazu erschii.eßen, 

. "" '. 

im vorliegenden Fall aber der Wo'rtiaut der Gea'etzeseterte .. klar 
ist ~80 'slIid' dochderärt1geob';iekti v unri~htige·. Erl~~te.rnde . Be~ 
me~kuhg'en ge'eignet, :z~e:i."fe1' Über' d~ri Sinn eine-r Geset~eästelle 
aUfkotrilitörl,z'ü' lase~n~viaa W.1ed~r den Anlaß' zurunnö1;igen Ergrei- .. 
fung,'Von Rechtsntittelnund'zur vermeidbaren AnrufUllg'des'Ver-
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waltungsgerichtshofes bietet~ Auf diese Divergenz zwischen dem_ Wort­
,laut des Gese:tzes und den ErläuterhdenBemerkungen erlaubt sich der 
Verwaltungsgerichtshof hinzuweisen. 

III~,' Fragen der Grunderwerbsteuer 

Der Gerichtshof konnte auch im abgelaufenen Jahr feststellen, 
daß die Finanzämter - obwohl dies'schon in einem früheren Tätigkeits-, 

,bericht hervorgehoben worden war -bei der Veräußerung einer Liegen- -, 
schaft durch mehrere Miteigentümer an eine_n Erwerber oder durch einen 
oder mehrere Eigentümer an mehr~re'Erwerber stets eineneil1zigenEr-

.- .' . . ". 

werbsvorgang annehmen und einen einheitlichen Grunderwerbsteuerbei;rag 
'- den, mehreren Erwerbern oder auch den mehreren Veräußerern ull-getell t 
vorschreibeno Die~ widerspricht d~m zweiten Satze des § 2 Ab~~3 des 
Grunderwerbsteuergesetzes 195~,wo~achin Fäll~n, in denen sich,eiri 
Rechtsvorgang'aufeinen oder mehrere Teile eines Grundstückes (dazu 
gehören a~~b Miteigentwn8ant~ile) bezieht, diese jeweils als ill 

,- GrUIidstUckbehandel t werden. Veräußern mebrere Mi te.igentümer das 
. ," ~ . 

ganze Grundstück an eine Perso~", dann erw~rbt der Erwerber .VOl'l 'je:­
dem der' b:tshe~igenMi teigentümer je ei,nen Teil, der nach der genann-

. ." .' ", 

ten Vorschrift ale ein Grundstück zu behandeln iet, und es liegen 
ebensoviele Erwerbsvorgäng'evor alsVeräußerer beteiligt sind. Das 

. . , ' 

gleiche gilt sinngemäß umgekehrt für den Fall, daß mehrere Erwer ... 
ber vorhanden sindo Sind'sow~hl auf der Veräußerer- als aucbauf-
der Erwerberseitemehrere Personenvorha:nden, dann liegen, ,_ wenn aus 
dem betreffenden Re,Chr'6geSCh~ft' oder aus dem- sonstigen Recht8vo~gange' 
nichtsanderes_bervorge-bt; s~ v1elEt elnzelI+ zu besteuernde Erwerbs.., , 
vorgänge 'vor, als dem.~rodukt, a~s der ,Zahl der Veräußerer und der 
Za.hl'der Erwerber entspricht~>e Die an jedem dieser ~ehreren Erwerbs~ .. ' ',,', 

vorgänge beteiligten Personen s1ndnacb § 17 Z. 4 des Grunderwerb­
steuergeeetzes 19~5 Steuerschuidner. Steu~rschuldverbältnisae zur 

, . . - . 

gesamten Hand bestehen also nur jeweils zwischen einem bestimmten' 
Veräu13ererund einem bestimmten, Erwerber, aber nicbtüber den ,Kreis 
der Personen hinaus, die an dem bestimmte~ Erwerbavorgang -bete~ligt 
sind. Dies verkennen die FinanzbE:lbörden allerdings nicht gänzlich,' 
denn neuerdings wird diese Mehrheit von Erwerbsvorgängen dadurch 
anerkannt, daß der Hundertsatz der Steuer nach den gesonderten Be­
mesBungsgrundlagen der einzelnen Erwerbsvorgänge-erln.ittelt, wird. 

-' 
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DaMwird aber nach wie vor ein Gesamtbetrag' der: Steuer im 
. I 

Steuerbescheid berechnet und allen Erwerbern (oder auch allen. 
'Veräußerern) gemeinsam'vorgeschrieb~n$ Dies 'ents~richt nicht 
dem Gesetz. 

Der aufgezeigte ttb~lstand'wirkt sich aber ~och in weiterer 
Folge nachteilig auf die Parteien aus .. In einem ~alle (Zl.2137/65) 
hatte .ein Wohnungsunternehmen ein Grundstück erwdrben, darauf 
ein Appartementhatls errichtet und mit einem einzfgen Kaufver­
trage 30 verschiedene Miteigentumsanteile, jeweils mit dem 
Wohnungseigentum an einem bestimmten Appartement verbund~n, an 

. . 

insgesamt 24 Erwerber veräußert .. Das Finanzamt hatte einen· 
ein2ligen Grunderwerbsteuerbescheid (unter einer einzigen Be­
meesungsauawelspost) an das Wohnungsunternehmen g~r1chtet und 
darin. allerdings die auf jeden'einzelnen Erwerbsvorgang ent-

'.fallende.Steuer gesondert berechnet. Einzelne der Erwerber 
i . . 

zap,!ten, obwohl an sie keine Steuerbescheide ergaItgen waren, 
• • • I ' 

die .aufsie·. entfallenden Teill?eträgebei der Finanzkasse ein, 
. , I 

. um' Unbedenklichkei tsbescheinigungen zu erwirken und so. die " 
.... . "-'. . : 
· .•.. ·.grundbücherliche Eintragung ihres Eigentums durchf:Uhrenzu 

k"nrten. Das Wohnungsunternehmenselbat zahlte nicht,' sondern' 
, . I 

erhob Berufung, der von der Rechtsmittelbehörde nurzUm.Teile· 
. - ' " 

sta.ttgegebenwurde,., Auch die.Finanzlandesdirektion: wiesiri 
. ihrer Entscheidung die nunmehr auf die einzelnen E~werbsvor­
.gängeentfallendenSteuerqaträge getrennt aus. Einer der 
. ~. .' '. ; 
" Wohnungseigentümer, der bere! ts vor Erlassung der Ber.ufungs-
"entsQheidungden vollen, auf sein~n Erwerbsvorgang! entfallen..,; 

, ;·den· St~uerbetrag entrichtet hatte, begehrte nun die Rück- . 
':er~'tatt~ngdes n~ch dem Inhalt der Berufungsentsch~idung zu 

Unrecht entrichteten Steuerbetrages für seinen Erw~rbsvor­
gang. Dieses Erstattungsbegehren wurde i,m Instanzenzug mit der 

"~"'" -~. ':" .,,"".1 . t ' " ' "';'. j " 

Begründung IÜ>gewiesen, daß nur die als Steuerschulq,ner inAn~ 
spruch genommene Person' (das war das Wohnungsunternehmen) die.' 
RUokersta ttung, begehren könnte und. daß auf dem Konto dieser 
Person kei~ Guthaben p sondern noch eine restliohe S.teuersqhuld .. ' 

.. . .. . . I. 

bestehe f) So mußte im Ergebn1sder eine Wohnungse.igentümer für 
die steuers'chuld aus anderen Erwerbsvorgängen, an denen er 
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gar nicht beteiligt war, einstehen. Der. Gerichtshof hat dieses 
Erg'ebnia in der Folg.ezwar korrigiert; es wäre aber_von vorn­
herein zu vermeiden gewesen, ,wenn die. Abgabembehör,de ,für jecien 
Stehersohul'dner e1n~1genes Konto fUhren würde. 

... W1 e.n, a.m, 3. Juli 1967: 
,Der ~räe1dent:-

. Dr. G u g ge n ,b ich:1 er. 
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